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In fast allen Bundesländern wurden in 
den letzten sieben Jahren die Polizeige
setze verschärft. Man muss dies als ein 
politisches Handlungsziel sehen, dass die 
präventive Gefahrenabwehr, die in den 
Polizeigesetzen der Länder geregelt ist, 
nun auf der Bundesebene einheitlich ge
staltet werden soll.

Hatte man doch genau diese födera
len Strukturen deshalb aufgebaut, weil 
im deutschen Faschismus eine ungeheu
er große zentralisierte Machtkonzentra
tion geschaffen wurde, was man Ende der 
1940er Jahre noch vermeiden wollte.

Heute wird wieder angestrebt, unter 
dem Deckmantel sich ähnelnder, immer 

wieder verschärfter, neuer Landespolizei
gesetze mit einem ebenfalls verschärften 
bundesweiten Polizeigesetz, eine neue 
Zentralisierung der Staatsmacht zu kon
struieren.

Die Ampelregierung will nun speziell 
die Bundespolizei durch eine Überarbei
tung des Bundespolizeigesetzes „gezielt 
stärken“. Die Koalition verständigte sich 
Ende des Jahres 2023 auf einen entspre
chenden Gesetzentwurf. Es geht vorgeb
lich vor allem um mehr Kompetenzen im 
Kampf gegen Schleuser. So erhalten die 
Beamten unter anderem neue Rechte zur 
Telefonüberwachung und auch für den 
Einsatz von Drohnen und anderen unbe
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mannten Fahrzeugsystemen, wenn von 
diesen eine Gefahr ausgeht. In bestimm
ten Fällen gilt dies auch für die Erhebung 
von Verkehrsdaten.

Der strafende und  
disziplinierende Staat

Die Auswirkungen der „Agenda 2010“, 
die von der rotgrünen Bundesregierung 
Anfang des Jahrhunderts auf den Weg ge
bracht wurde, haben der politischen Kul
tur und dem sozialen Klima im Land dau
erhaft geschadet.

Der Arbeitsmarkt wurde dereguliert, 
der Sozialstaat demontiert, eine Steuer
politik betrieben, die den Reichen mehr 
Reichtum und den Armen mehr Armut 
gebracht und auch der Mittelschicht deut
lich gemacht hat, dass ihr Abstieg jederzeit 
möglich ist. Damit reagieren die Stärke
ren ihre Abstiegsängste, Enttäuschung und 
ihre Ohnmacht an den Schwächeren ab. 
Begleitet wird das Ganze von dem Miss
trauen gegenüber den Mitmenschen, und 
wenn man sieht, dass der Staat überall ein 
Sicherheitsproblem entdeckt, das mit mar
tialischen Einsätzen der Sicherheitskräfte 
entschärft werden muss, dann wird die ge
fühlte Bedrohung real erlebt und nach dem 
noch stärkeren Staat gerufen.

Dabei ist es erforderlich, denen, die 
nichts mehr haben, als strafender und dis
ziplinierender Staat entgegenzutreten und 
den Menschen mit Abstiegsängsten sowie 

denen mit großen Vermögen einen star
ken Staat zu demonstrieren.

Verschärfung der  
Polizeigesetze der Länder

Bei der seit sieben Jahre andauernden 
Verschärfung der Polizeigesetze der Län
der richtet sich das Hauptaugenmerk gar 
nicht so sehr auf die vorgebliche Straf
verfolgung, die schon einheitlich in der 
Strafprozessordnung geregelt ist, sondern 
auf den Bereich der präventiven Gefah
renabwehr, die in neue Landespolizeige
setze gegossen wurde.

Kern der neuen Gestaltung im Polizei
recht auf der Länderebene ist die Aus
weitung polizeilicher Befugnisse und die 
Aufweichung der dafür notwendigen Vo
raussetzungen. Nicht mehr die objektive 
Gefahr, sondern vermeintliche Gefährder 
werden in den Mittelpunkt des staatlichen 
Handelns gestellt, solche Personen, die die 
Polizei für gefährlich hält. Die permanen
ten sogenannten Reformen folgen dabei 
dem bekannten Argumentationsmuster, 
bei dem immer neue Eingriffsbefugnisse 
erforderlich sind, um die innere Sicherheit 
gegen ihre Feinde verteidigen zu können. 
Die neuen Polizeigesetze der Länder ha
ben Folgendes hervorgebracht:
 · Das präventive Polizeirecht soll eine 
Gefahr schon dann abwehren, bevor 
der Schaden eintritt. Das kehrt den bis
herigen Grundsatz um, dass ein Ein

griff erst dann erfolgen darf, wenn 
eine konkrete Gefahrenlage vorliegt. 
Hier wird die Schwierigkeit entstehen 
zu entscheiden, bei welchen Szenarien 
eine Gefahr droht und welche Maßnah
men gerechtfertigt sind.

 · Alle neuen Polizeigesetze haben sich die 
Vorfeldkategorie der drohenden Gefahr 
zu Eigen gemacht und daran vielfältige 
Eingriffe wie Telefonüberwachung oder 
OnlineDurchsuchungen geknüpft. Hier 
steht die QuellenKommunikationsüber
wachung (TKU) im Vordergrund, wobei 
die „Staatstrojaner“ direkt an der Quel
le die Endgeräte beeinflussen. Gemein
sam mit der OnlineDurchsuchung wird 
der Nutzer vollkommen durchleuchtet 
und man erhält ein allumfassendes Per
sönlichkeitsprofil.

 · Die Videoüberwachung ist ein weiteres, 
gemeinsames Element der neuen Geset
ze. Es sollen dabei nicht nur die bekann
ten Örtlichkeiten mit erhöhter Zahl an 
Straftaten überwacht werden, sondern 
auch solche Orte, bei denen nach der 
polizeilichen Prognose zukünftig er
höhte Straftatenzahlen erwartet werden 
können. Das gleiche Prinzip soll auch 
bei großflächigen, verdachtsunabhän
gigen Kontrollen angewandt werden, 
wenn abstrakt eine Erwartung bestimm
ter Straftaten besteht. Dann sind auch 
ohne konkreten Verdacht Personen zu 
durchsuchen. Eine typische Einfallstür 
für das Racial Profiling.

 · Die Strafprozessordnung legt fest, dass 
jemand, der eine Straftat begeht, nach 
einem Prozess von einem Gericht ver
urteilt wird. Das Polizeirecht aber fragt 
nicht nach Beweisen, sondern nach der 
Gefahrenlage. Die festgehaltene Per
son muss nicht wie bisher spätestens 
am Tag nach der Festsetzung den poli
zeilichen Gewahrsam verlassen. Auch 
hier wird neuerdings das Prinzip der 
Präventivhaft eingeführt. In den einzel
nen Bundesländern ist die Dauer dieser 
Haft unterschiedlich geregelt worden, 
benannt werden Haftzeiträume von ei
nem bis zu drei Monaten.

 · Die Verschärfungen von Befugnissen 
zur polizeilichen Ingewahrsamnahme 
wurden 2017 mit der Einführung der 

„Unendlichkeitshaft“ in Bayern begon
nen, anschließend zogen viele Länder 
nach. Dabei erfüllen diese Befugnis
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se nicht länger mehr nur den Zweck, 
Schaden abzuwenden. So darf in Bay
ern die Polizei Menschen in Gewahr
sam nehmen, die der Anordnung einer 

„elektronischen Fußfessel“ nicht Folge 
leisten oder in NordrheinWestfalen zur 
Durchsetzung von Identitätsfeststellun
gen. Als „Lex Hambi“ erlangte die Be
fugnisnorm traurige Berühmtheit, als 
2019 erstmals KlimaAktivisten für 
eine Woche hinter Gittern verschwan
den, weil sie die erkennungsdienstliche 
Erfassung unterliefen.

 · Ausgeweitet wurden auch Befugnis
se zur manuellen und automatisierten 

„Schleierfahndung“: In Bayern reicht 
der Polizei nunmehr der Verweis auf 
eine angeblich „drohende Gefahr“ für 
ein bedeutendes Rechtsgut, um sich 
Ausweisdokumente zeigen zu lassen. 
In Brandenburg und SchleswigHol
stein wurden Kontrollen auf beliebigen 
Durchgangsstraßen ermöglicht, wenn 
die Polizei meint, dass diese von Be
deutung für grenzüberschreitende Kri
minalität seien. In NordrheinWestfalen 
heißt das neue Instrument „strategische 
Fahndung“. Dort darf die Polizei im öf
fentlichen Verkehrsraum zur Verhütung 
von Straftaten von erheblicher Bedeu
tung im Sinne des § 8 Absatz 3 (PolG 
NRW) und zur Verhütung von terroris
tischen Straftaten nach § 8 Absatz 4, zur 
Verhütung gewerbs oder bandenmäßig 
begangener grenzüberschreitender Kri
minalität oder zur Unterbindung des un
erlaubten Aufenthalts, Personen anhalten 
und befragen sowie die zur Feststellung 
der Identität erforderlichen Maßnahmen 
nach § 12 Absatz 2 treffen. Auch Rhein
landPfalz folgte anderen Ländern und 
erlaubte die automatisierte Erfassung der 
Kennzeichen vorbeifahrender Fahrzeu
ge und den Abgleich mit polizeilichen 
Registern. Sachsen will sogar „Bildauf
zeichnungen“ des Verkehrs in einem 
30KilometerKorridor im Hinterland 
der Grenzen zu Polen und Tschechien, 
um die Gesichter von Fahrzeuginsassen 
automatisiert zu erkennen.

 · In einem halben Dutzend Bundesländern 
wurden neue Waffen legalisiert, viele da
von eher als nachholende Entwicklung, 
wie die Aufnahme von Distanzelekt
roimpulsgeräten („Taser“) in die Waf
fenkataloge von Bayern, Niedersachsen, 

NordrheinWestfalen und Schleswig
Holstein. Neuland betraten Bayern, Ba
denWürttemberg und Sachsen mit der 
Einführung von Handgranaten.

 · Der Einsatz unbemannter Luftfahrt
systeme („Drohnen“), die die Polizei 
seit rund zehn Jahren nutzen, wurde 
in Bayern und MecklenburgVorpom
mern erstmals rechtlich normiert. Er
laubt ist der Einsatz dort nicht nur zur 
Überwachung von Veranstaltungen oder 

„gefährlichen Orten“, sondern auch für 
verdeckte Observationen oder das Aus
spähen von Computern.

 · In Bayern wurde außerdem erstmals das 
bislang nur aus der Strafprozessordnung 
bekannte DNAPhänotyping ins Polizei
recht eingeführt, mit dem ein „geneti
sches Phantombild“ erstellt werden soll. 
In Hessen und Hamburg sollten Nor
men zur automatisierten Datenanalyse 
eingeführt werden, mittels derer Daten
bestände auf Beziehungen und Zusam
menhänge sowie statistische Auffällig
keiten untersuchen werden können.

 · Die neuen Landespolizeigesetze brach
ten den Durchbruch für Bodycams, de
ren Einsatz in zahlreichen Ländern 
rechtlich vorbereitet bzw. auf Privat
wohnungen ausgeweitet wurde. Bun
desweit wurden mittlerweile tausende 
Schulterkameras angeschafft. In Baden
Württemberg, das die Technik 2019 ein
geführt hatte, wurden bis Juli 2021 bei 
mehr als 30.000 Einsätzen Aufzeich
nungen gemacht.

Bisher war der Platzverweis die gängi
ge Maßnahme, Menschen von einem be
stimmten Ort zu entfernen. Das ist da
hingehend umgekehrt worden, dass die 
Polizei nun ermächtigt wird, Personen 
dazu zu verdonnern, sich nicht von einem 
bestimmten Platz zu entfernen. Die Befug
nisse gehen so weit, auch Kontaktverbo
te zu bestimmten Personen oder Gruppen 
auszusprechen. Dieser Hausarrest soll die 
Person von ihrem sozialen und politischen 
Umfeld isolieren, wenn nötig, auch mit der 
elektronischen Fußfessel.

Die neuen Landespolizeigesetze stär
ken die Befugnisse der Polizei ungemein, 
sie wird mit einer riesigen Machtfülle 
ausgestattet. Der einst positiv besetzte 
Begriff der Prävention bekommt nun eine 
ganz neue, unheimliche Bedeutung. Die 
Zahl der Menschen, die in eine konflikt
trächtige Konfrontation mit der Staats
macht geraten, wird ansteigen, denn das 
Verhältnis zwischen Einwohnern und Po
lizeikräften ist seit Jahren schon ange
spannt. Die Steigerung der Kosten für 
Personaleinsatz oder für Auf und Aus
rüstung, geht gleichzeitig mit einer Stei
gerung der Konfrontationszenen einher.

Einheitliches Polizeigesetz

Parallel zum Ausbau der landesgesetz
lichen Regelungen hat sich auch die 
Diskussion um ein einheitliches Poli
zeigesetz intensiviert. Die Idee eines 

Wie sehr vertrauen Sie der Polizei? 1553 Befragte ab 15 Jahre, Face-to-Face-Befragung. Veröf-
fentlicht durch Europäische Kommission. Herkunftsverweis: Standard Eurobarometer 99, Tabel-
lenanhang, Seite 75, Juli 2023. In Statista. Zugriff am 07. Februar 2024 (https://de.statista.com/
statistik/daten/studie/377233/umfrage/umfrage-in-deutschland-zum-vertrauen-in-die-polizei/)
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Musterpolizeigesetzes als rechtspoliti
sches Steuerinstrument besteht schon 
seit den 1970er Jahren. 1977 wurde ein 
erster Entwurf durch die Innenminister
konferenz (IMK) beschlossen. 40 Jah
re später, im Juni 2017, wurde von der 
IMK zwecks Vereinheitlichung des Poli
zeirechts eine Arbeitsgruppe eingerich
tet, mit dem Auftrag, „hohe gemeinsame 
gesetzliche Standards und eine effektive 
Erhöhung der öffentlichen Sicherheit zu 
erreichen“. Der Bericht der Arbeitsgrup
pe liegt seit März 2021 vor und wurde 
von der IMK im Juni 2021 zur Kenntnis 
genommen, Details wurden bisher nicht 
veröffentlicht.

Ende Dezember 2023 hat das Bundes
kabinett den neuen Gesetzentwurf zur 
Neustrukturierung des Bundespolizei
gesetzes verabschiedet. Die Bundesre
gierung begründet die Reform unter an
derem mit „aktuellen Gefährdungslagen“, 
ohne näher darauf einzugehen, welche 
das sein sollen. Mit dem 166 Seiten star
ken Gesetzentwurf soll die Bundespoli
zei mehr Befugnisse erhalten, um
 · sich an die technische Entwicklung so
wie an aktuelle sicherheitspolitische He
rausforderungen und Gefahrenlagen an
zupassen.

 · die Telekommunikation zu überwachen 
und Verkehrsdaten zu erheben. Auch 
Handys und Mobilfunkkarten dürfen 
nach richterlichem Beschluss, identifi
ziert und lokalisiert werden.

 · vor allem gegen Schleuser oder Extre
misten vorzugehen. Dabei darf die Bun
despolizei auch Drohnen einsetzen oder 
selbige abwehren, wenn von diesen Ge
fahren ausgehen, mit Hilfe von Netz
werfern, elektromagnetischen Impul
sen oder Abschüssen.

 · die Effizienz beim Betreiben eigener 
Drohnen und bei der Drohnenabwehr, 
bei der Speicherung von DNA-Identifi
zierungsmustern sowie zum Erlass von 
Meldeauflagen und Aufenthaltsverbo
ten zu verbessern.

 · die Datenerhebung sowie den Einsatz 
von VLeuten und verdeckten Ermitt
lern neu zu regeln.

 · die Regeln beim Einsatz von Bodycams 
anzupassen, die besagen, dass Polizisten 
nach eigenem Ermessen und lediglich 
zum eigenen Schutz entscheiden können, 
ob sie Bodycams einschalten oder nicht.

 · die DNA-Identifizierungsmuster spei
chern zu dürfen und Meldeauflagen oder 
bis zu dreimonatige Aufenthaltsverbo
te zu erteilen, beispielsweise für Fuß
ballhooligans.

 · eine Bild und Tonüberwachung in Ge
wahrsamsräumen zu erlauben, um die 
Hemmschwelle für Übergriffe von In
haftierten zu senken und das Handeln 
der Polizeikräfte zu dokumentieren.

Außerdem sollen alle Bewerber und Be
schäftigte der Bundespolizeibehörde si
cherheitsüberprüft werden können. Das 
soll verhindern, „dass extremistische 
Personen versuchen, für die Bundespo
lizei tätig zu werden“. Bisher war eine 
Sicherheitsüberprüfung nur in bestimm
ten Fällen möglich.

Auch für mehr Bürgernähe und Trans
parenz will die Regierung sorgen – mit 
einer Legitimations und Kennzeich
nungspflicht für Bundespolizistinnen 
und polizisten. Kontrollierte Personen 
sollen künftig das Recht haben, eine Be
scheinigung über die Durchsuchung aus
gestellt zu bekommen. In dieser soll der 
Grund für die Maßnahme festgehalten 
sein. Überprüfte hätten dann das Recht, 
von der Bundespolizei Kontrollquittungen 
einzufordern. Vermerkt werden müssten 
dort Ort, Zeit und Grund der Maßnahme, 
auch eine digitale Ausstellung sei mög
lich. In Bremen gibt es diese Quittungen 
bereits seit 2021 – die allerdings nur we
nig nachgefragt werden.

In der Regierungskoalition wurde 
lange darum gestritten, ob die polizei
liche Praxis des Racial Profiling, also 
rassistische Kontrollen, im Gesetz ver
boten werden soll. Am Ende kam ein 
Kompromiss heraus, der die umstrittene 
Praxis wohl kaum beenden wird. Laut 
dem Gesetzentwurf wird die Auswahl 
einer Person für eine Kontrolle anhand 
Herkunft, Geschlecht, Religion oder 
Sprache „ohne sachlichen, durch den 
Zweck der Maßnahme gerechtfertigten 
Grund“ unzulässig. Ein solcher „sach
licher Grund“ dürfte allerdings schnell 
gefunden werden. Obwohl das Grundge
setz staatliche Stellen verpflichtet, ihre 
Aufgaben so auszuüben, dass sie nie
manden diskriminieren, wird der Ge
setzentwurf diesem Anspruch nicht ge
recht. Er enthält Regeln, die rassistische 

Diskriminierung sogar stärker begünsti
gen als bisher, auch weil das Gesetz an 
wichtigen Stellen allein auf die Bedürf
nisse und den Schutz der Polizei zuge
schnitten ist und das Recht des einzel
nen Menschen auf Nichtdiskriminierung 
zu kurz kommt.

Ausweitung polizeilicher  
Kompetenzen ohne wirksame 
Mechanismen zur Kontrolle

Im Zuge der Polizeirechtsnovellen in den 
einzelnen Bundesländern hat es nicht ein
mal 10 Jahre gedauert, dass ohne große 
Widerstände über die Landespolizeige
setzgebung als Hebel die Ampelregierung 
nun die Zentralisierung der Staatsmacht, 
speziell die Bundespolizei gezielt stärken 
will. Mit der Überarbeitung des Bundes
polizeigesetzes will man genau die föde
ralen Strukturen wieder abbauen, die ver
hindern sollten, dass wie im deutschen 
Faschismus eine ungeheuer große unkon
trollierbare und zentralisierte Machtkon
zentration geschaffen wird.

Das Vorhaben wird wie immer schon 
mit Argumentationsmustern begründet, 
dass die neuen Eingriffsbefugnisse nö
tig seien, um die „innere Sicherheit gegen 
ihre Feinde verteidigen zu können“. An
statt einer objektiven Gefahr werden nun 
vermeintliche „Gefährder“, also Personen, 
welche die Polizei für gefährlich hält, in 
den Fokus staatlichen Handelns gerückt

Wer erwartet, dass im Gegenzug zur 
Ausweitung polizeilicher Kompetenzen 
wirksame Mechanismen zur Kontrolle 
der Anwendung dieser Befugnisse ge
schaffen würden, wird enttäuscht.
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